
Landkreis Holzminden         
- 4.52 -       
Postfach 1353 
37593 Holzminden 

 

Erklärung der Kindertagespflegeperson 

 
Angaben der Kindertagespflegeperson 
Name, Vorname  

 
Strasse, PLZ, Wohnort  

 
Telefonnummer 
 

 

Email 
 

 

 
Angaben des/der betreuten Kinder 
Name, Vorname des 
Tagespflegekindes 

  

Straße, PLZ, Wohnort 
 

  

Geburtsdatum 
 

  

Betreuungsort 
 

  

 
Betreuungsbeginn 
 

 1. des Monats    16. des Monats          ___________     _  _            . 
 
Das Tagespflegeverhältnis ist befristet bis _________                            __.  
 

Betreuungsstundenzahl 
 

 10 Wochenstunden  15 Wochenstunden  20 Wochenstunden 
 25 Wochenstunden   30 Wochenstunden  35 Wochenstunden    
 40 Wochenstunden  45 Wochenstunden 

 
 

 Eine Ferienbetreuung des Kindergarten- oder Schulkindes ist erforderlich. Die     
     Abrechnung erfolgt über einen Stundenzettel. 
 

Das zustehende Tagespflegegeld je Betreuungsstunde beträgt: 
 

 
 

Vor Qualifizierung 

 
160 U/Stunden  

Qualifizierung 

 
300 U/Stunden  

Qualifizierung 

560 U/Stunden  
Qualifizierung-päd. 

Fachkraft 

 
5,20 €/Std. 

 
6,50 €/ Std. 

 
6,80 €/Std. 

 
7,00 €Std. 

    

 
 
 



Folgende Kinder werden aktuell betreut (auch aus anderen LK): 
 

Name, Vorname Von (Uhrzeit) Bis (Uhrzeit) Vorauss.Betreuungsende 
(Datum) 

    

    

    

    

    

    

 

 
Kontoinhaber/in 

 

 
IBAN 

 

DE _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 
 

 
BIC 

 

 
Bank 

 

 

→ Die Kindertagespflege ist vorrangig für Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr förderfähig. 
Ab dem dritten Lebensjahr nur, wenn eine Betreuung in einer Kindertageseinrichtung/Hort nicht 
ausreichend oder nicht möglich ist. Vor Vollendung des ersten Lebensjahres bei Erwerbstätigkeit, 
Umschulung oder Ausbildung/Studium. 
 

→ Die Förderung erfolgt in Schritten von je 5 Stunden, mindestens jedoch 10 Wochenstunden. 
 

→ Lt. Satzung des Landkreises Holzminden stehen 30 bezahlte Urlaubs- und 15 Krankheitstage, sowie 
max. 3 Fortbildungstage pro Kalenderjahr zu.  

 

→ Für die öffentliche Förderung liegt eine Kündigungsfrist von 4 Wochen zum 16. eines Monats oder 
zum Monatsende zugrunde. 

 
Mir ist bekannt, dass es sich bei der Ausübung der Betreuung in der Kindertagespflege um eine 
selbständige Tätigkeit handelt und die daraus resultierenden Einnahmen steuer- und ggf. 
sozialversicherungspflichtig sind. 
 
Änderungen der Betreuungszeiten oder sonstige Änderungen sind dem Elternservice des Landkreises 
Holzminden mitzuteilen. 
 
Mit der Speicherung der Angaben zur Bearbeitung des Antrages und zur Meldung der gesetzlichen Statistik 
bin ich einverstanden. 
 
Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass falsche oder 
unvollständige Angaben als Betrug gewertet und gemäß § 263 StGB geahndet werden können. 
 
 
 
 
 
_____________________    ________________________    
Ort, Datum      Unterschrift  


